
 
 

V E R W A L T U N G: 
Gemeinde Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg 
Tel.: 08762/7320-0,   Fax: 08762/7320-99 
E-Mail: info@fraunberg.de (für allgemeine Angelegenheiten) 
  mitteilungsblatt@fraunberg.de  (für Mitteilungen im Amtsblatt) 
Internet: www.fraunberg.de 
 
ÖFFNUNGSZEITEN:         
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr / Dienstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 
BÜRGERMEISTER: 
Hans Wiesmaier, E-mail: johann.wiesmaier@fraunberg.de 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wir gratulieren recht herzlich 

zum 70. Geburtstag 
Frau Maria Huber, Pillkofen 
Frau Ernestine Eberl, Hinterbaumberg 
 
 
 

Wichtiger Hinweis 

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Fraunberg erscheint  
am Freitag dem 21.04.2023. 
Redaktionsschluss, Freitag, 14.04.2023, 10.00 Uhr. 
 
 
 
 

AMTLICHER TEIL                                                                                                                               
 

14 / 2023   vom 14. April 2023 
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Terminvergabe – Rathaus Fraunberg 

Bitte vereinbaren Sie mit dem jeweiligen Ansprechpartner unter 08762/7320-0 einen 
Termin. Die Kontaktdaten können auch auf unserer Homepage unter der Rubrik 
„https://www.fraunberg.de/gemeinde/mitarbeiter-in-der-verwaltung“  
eingesehen werden. 
 
 

PRESSEMITTEILUNG des Landkreises Erding 

Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste zur 
Jugendschöffenwahl für die Amtsperiode 2024-2028 
Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen des Landkreis Erding  
für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 in den Schöffengerichten des 
Amtsgerichts Erding und den Strafkammern des Landgerichts Landshut. 
 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des Landkreis Erding haben sich entschieden, sich für 
eine ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendschöffin/Jugendschöffe für die zukünftige 
Amtsperiode 2024 – 2028 zur Verfügung zu stellen. Für dieses verantwortungsvolle 
Ehrenamt gingen beim Jugendamt Erding insgesamt 164 Bewerbungen ein. Der 
Jugendhilfeausschuss des Landkreis Erding beschloss am 01.03.2023 eine Liste mit 64 
Personen. Diese besteht aus 32 Bewerberinnen und 32 Bewerbern, welche nun dem 
Amtsgericht Erding für das Jugendschöffenamt vorgeschlagen werden sollen.  
 
Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom 
03.04.2023 bis 11.04.2023 zu jedermanns Einsicht an folgenden Orten aus: 
Landratsamt Erding; Fachbereich Jugend und Familie; Alois-Schießl-Platz 8; 
Zimmer 227; zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes 
 
Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der 
Auflegung schriftlich oder zu Protokoll des Jugendamts mit der Begründung Einspruch 
erhoben werden, dass in die Listen Personen aufgenommen wurden, die nach einem der 
Gründe aus §§ 32 bis 34 GVG nicht hätten aufgenommen werden dürfen oder sollen. Die 
endgültige Auswahl, wer für die Wahl einer Jugendschöffin bzw. eines Jugendschöffen 
berufen wird, trifft ein beim Amtsgericht zu bildender unabhängiger Wahlausschuss. 
 
 

Linie 313 Fraunberg – Landshut 

Die eigenwirtschaftliche Linie 313, welche aktuell an Schultagen von Fraunberg nach 
Landshut verkehrt, wird zum Ende des Schuljahres 2022/23 eingestellt. 
Der Landkreis Erding plante mit dem Landkreis Landshut hier eine MVV-Pilotlinie zu 
schaffen. 
Der vorgelegte Finanzierungsvorschlag des Landkreises Erding zu je gleichen Teilen, 
wurde seitens des Landkreises Landshut leider abgelehnt.  
Herr Landrat Martin Bayerstorfer bedauert es daher außerordentlich, dass angesichts der 
aktuellen Situation und auch der geringen Fahrgastauslastung diese Verbindung zum 
Ende des Schuljahres 2022/23 (31.07.2023) eingestellt werden muss. 
 
 
 
 

https://www.fraunberg.de/gemeinde/mitarbeiter-in-der-verwaltung


Sitzung des Gemeinderates 

 
 

GEMEINDE FRAUNBERG 
LANDKREIS ERDING 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

 
 Am Dienstag, 18.04.2023, um 19:00 Uhr  

 
findet im Sitzungssaal des Gemeindezentrums Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 

Fraunberg die 
 

 
45. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Fraunberg in der Wahlperiode 

2020-2026 
 

 mit folgender Tagesordnung statt.  
 
 

1. Genehmigung der Niederschrift(en) über die öffentliche(n) Sitzung(en) des Gemeinderates 
vom 14.03.2023 

  

2. Bauanträge und Bauvoranfragen 
2.1 Tittenkofen, Birkenweg 2; Abbruch des Bestandsgebäudes und Neubau eines 

Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten und Doppelgarage 
  

2.1 Sifridusstr. 1; Anfrage zur Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„F 4“ Bachhamer Feld, bezüglich der Stellplätze 

  

3. Breitbandausbau; Vorstellung der Möglichkeiten zum Anschluss an die Trasse der Firma 
Bisping und Bisping durch das Büro Ledermann, Freising; Erläuterungen der 
Fördermöglichkeiten durch das sog „Gigabit“-Förderprogramm des Bundes 

  

4. Bebauungsplan „R7“ im Osten von Reichenkirchen (St.-Michael-Weg); Aussprache und 
Beschlussfassung zur Änderung des Bebauungsplanes für das Grundstück im Eigentum der 
Gemeinde Fraunberg 

  

5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus den nichtöffentlichen Sitzung vom 04.04.2023 für die 
der Grund der Geheimhaltung entfallen ist 

  

6. Gemeindeentwicklung; Informationen und Sachstandsberichte zu den laufenden Projekten 
und neuen Planungen 

  

7. Verschiedene Anfragen und Informationen 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

 

 

 
 

Hans Wiesmaier 
Erster Bürgermeister 

  

 



 
 
 

Bereits zuvor: 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

 
 

GEMEINDE FRAUNBERG 
LANDKREIS ERDING 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

 
 Am Dienstag, 18.04.2023, um 18.30 Uhr  

 
findet im Sitzungssaal des Gemeindezentrums Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 

Fraunberg die 
 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 
 
1. Vorberatung der eingereichten Bauanträge und Bauvoranfragen 
  

 
 

 
 

 
Hans Wiesmaier 
Erster Bürgermeister 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gewerbeflächen in Pillkofen zu verkaufen 

Die Gemeinde Fraunberg weist im Nordwesten von Pillkofen Gewerbeflächen mit insgesamt 
15.900 qm aus.  
 
Welche Vorhaben zulässig sind, können Sie auf der Startseite unserer Homepage unter 
www.fraunberg.de einsehen. Hier sind auch unsere Fragebögen für die verbindliche Bewerbung 
und ein Vorschlag der Parzellierung abgedruckt. 
 
Wenn Sie sich bewerben wollen reichen Sie bis zum 05.05.2023 bitte Ihren Bewerbungsbogen bei 
der Gemeinde Fraunberg ein 
entweder per Post an die  
Gemeinde Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg 
oder per Mail an friedhelm.eugel@fraunberg.de  
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Bürgermeister Hans Wiesmaier, 08762/7320-11 oder 
Verwaltungsleiter Friedhelm Eugel, 08762/7320-12, gerne zur Verfügung. 
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Stellenausschreibung - Bauamtsleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Fraunberg mit ca. 4000 Einwohnern befindet sich 
zwischen München und Landshut in der Mitte des Landkreises Erding. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine 
 

Bauamtsleitung (m/w/d) (BL II) 
 
Spannende Aufgaben warten auf Sie 
  - Bauleitplanungsverfahren 
  - Bauordnungsrecht – Prüfung von Bauanträgen und Bauberatung 
  - Bauunterhalt Hoch und Tiefbau 
  - Schnittstelle zwischen Bauhof und Verwaltung 
  - Wasserrecht und gemeindliche Entwässerungseinrichtung 
  - Zusammenarbeit mit externen Planungsbüros 
  - Ausschreibungen und Vergabe von Bau- und Planungsleistungen 
  - Teilnahme an Gemeinderatssitzungen 
 
Wir bieten Ihnen 
  - vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabenfeld 
  - Zusammenarbeit in einem freundlichen, angenehmen und kollegialen Arbeitsumfeld 
  - flexible Arbeitszeiten 
  - attraktive Bezahlung nach dem TVöD einschließlich Leistungsprämie,  
    Jahressonderzahlung und Altersvorsorge 
  - gute, individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Das bringen Sie mit 
  - Qualifikation: Verwaltungsfachwirt (m/w/d) (BL II) oder gleichwertige Ausbildung 
  - idealerweise Berufserfahrung im Bauamt (keine Einstellungsvoraussetzung!) 
  - überzeugende mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
  - sicherer Umgang in MS Office, fachbezogene Kenntnisse wünschenswert 
  - selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
  - bürgernahes und dienstleistungsorientiertes Auftreten 
  - Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit 
  - Fahrerlaubnis Klasse B 

Wenn Sie interessiert sind, sollten wir uns kennenlernen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 

 
17.04.2023 

 
per E-Mail an friedhelm.eugel@fraunberg.de    

oder auf dem Postweg an die Gemeinde Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg. 
Unser Geschäftsleiter, Herr Eugel, steht Ihnen auf gerne zu einem Vorgespräch 

unter Tel. 08762/732012 zur Verfügung. 

mailto:friedhelm.eugel@fraunberg.de


Umgang mit einem offenen Feuer, Reisig- oder Wiedfeuer, 
Brauchtumsfeuer z.B. Sonnwendfeuer und Grillgeräten 

Folgende Vorschriften sind zu beachten: 
1. Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) 
Für den Vollzug ist die Gemeinde zuständig (§ 23 VVB). 
§ 4 VVB – Feuer im Freien: 
• Es darf keine Brandgefahr für die Umgebung bestehen. 
• Einzuhaltende Entfernungen: 
• 5 Meter von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und    
  sonstigen brennbaren Stoffen (z. B. trockene Hecken, (Nadel-) Bäume,     
  etc.). Dies gilt auch für Holzpalisaden oder einen Sichtschutz aus  
  brennbarem Material. 
• 25 Meter von leicht entzündbaren Stoffen. 
• mindestens 100 m müssen offene Feuerstätten von leicht entzündbaren   
  Stoffen (z.B. Wald) entfernt sein z. B. Reisig- oder Wiedfeuer,  
  Brauchtumsfeuer. 
 
AUSNAHME: Grillgeräte, Heizpilze, Lufterhitzer und vergleichbare Feuerstätten dürfen in 
den von den Herstellern angegebenen Abständen zu brennbaren Stoffen betrieben 
werden. 
 
Wichtige Hinweise: 
• Das offene Feuer ist ständig unter Aufsicht zu halten und darf nur im  
  Freien entzündet werden. 
• Bei starkem Wind ist das Feuer sofort zu löschen. 
• Löschmittel sind in ausreichender Menge vorzuhalten. 
• Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstätte erloschen sein. 
§ 24 VVB – Weitergehende Anordnungen 
• Die Gemeinde kann im Einzelfall weitergehende Anordnungen treffen. 
  Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit nach § 27 VVB mit  
  Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 
2. Abfallrecht – Entsorgung/Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 
Für so genannte Brauchtumsfeuer (z. B. Sonnwendfeuer) darf als Brennmaterial nur 
trockenes, naturbelassenes Holz (d. h. nicht lackiert, beschichtet, eingelassen, imprägniert 
usw., keine Möbelteile) verwendet werden. Das Verbrennen von Altpapier, Kartonagen, 
Altreifen, Kunststoffen und sonstigen Abfällen sowie Altölen in Brauchtumsfeuern ist nicht 
zulässig. Verbrennungsrückstände sind Abfälle und daher ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) dürfen Abfälle zum Zweck 
der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen behandelt 
werden. Das Verbrennen von nicht geeigneten Materialien stellt eine unzulässige 
Abfallbeseitigung dar. Bei einem Verstoß muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige 
und 
Bußgeld gerechnet werden. 
Das Verrotten oder Verbrennen von pflanzlichen Abfällen außerhalb zugelassener 
Beseitigungsanlagen (z.B. Grüngutcontainer, 
Biogasanlagen usw.) ist gemäß der Bayerischen Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV) 
unter bestimmten Voraussetzungen und Auflagen möglich. 
Strohige Abfälle aus der Landwirtschaft oder dem Erwerbsgartenbau dürfen nur verbrannt 
werden, wenn ihre Einarbeitung nicht möglich ist oder sie im Boden nicht genügend 



verrotten können. Das Verbrennen muss mindestens sieben Tage vorher über die 
Gemeinde beim Landratsamt Erding angezeigt werden. (Informationen und Formblätter 
erhalten Sie bei der Gemeinde oder beim Landratsamt Erding, Abfallrecht, Tel. 08122/58-
1208). 
 
3. Naturschutzrecht 
Nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) darf grundsätzlich jeder zum 
Genuss der Naturschönheiten und zur Erholung alle Teile der freien Natur ohne 
behördliche Genehmigung und ohne Zustimmung des Grundeigentümers oder sonstigen 
Berechtigten unentgeltlich betreten (Art. 27 Abs. 1 und 2 BayNatSchG). Dieses so 
genannte Betretungsrecht gilt nur für Betätigungen im Rahmen traditioneller Formen der 
Freizeitgestaltung und Sportausübung, die dem Naturgenuss und der Erholung dienen. 
Das Entzünden und Betreiben offener Feuer zum Grillen, als Lagerfeuer oder als 
Traditionsfeuer (Bergfeuer, Johanni- bzw. Sonnwendfeuer u.ä.) in der freien Natur 
außerhalb behördlich dafür bestimmter Plätze ist mehr als nur ein „normales Betreten“ und 
wird daher nicht vom Betretungsrecht gedeckt. Dies gilt sowohl für offene Feuerstätten (z. 
B. Grillgeräte) als auch für unverwahrtes Feuer (d. h. Feuer, das nicht in einer offenen 
Feuerstätte, sondern z.B. in einer Feuerstelle am Boden oder in einer dafür hergestellten 
Bodenmulde betrieben wird). Dafür ist stets die 
Zustimmung des Grundstücksberechtigten – für das Sammeln von Brennholz im Wald 
auch die Zustimmung des Waldbesitzers – erforderlich. 
Auch beim erlaubten Feuermachen sollte die allgemeine Verpflichtung zum Schutz der 
Natur beachtet werden (§ 1 BNatSchG). Danach hat jeder 
• nach seinen Möglichkeiten in Verantwortung für die natürlichen   
  Lebensgrundlagen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des   
  Naturschutzes und der Landschaftspflege beizutragen und 
• sich so zu verhalten, dass die Lebensgrundlagen für wildwachsende  
  Pflanzen und wildlebende Tiere soweit wie möglich erhalten, nicht mehr  
  als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt und gegebenen- 
  falls wiederhergestellt werden. 
Innerhalb von Landschaftsschutzgebieten unterliegt das Anzünden von offenen Feuern 
einem Erlaubnisvorbehalt der Unteren Naturschutzbehörde. Innerhalb der 
Naturschutzgebiete ist das Anzünden von offenen Feuern in den meisten Fällen verboten.  
Auskunft erteilt die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Erding (Telefon: 08122/58-
1243). 
 
4. Waldgesetz 
Wer in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 m davon eine offene 
Feuerstätte (=Grillgerät) oder ein unverwahrtes Feuer (=Lagerfeuer auf einem 
naturbelassenen Boden) anzünden will, bedarf der Erlaubnis durch das zuständige Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Art. 17 Abs. 1 BayWaldG). 
Gemäß Art. 17 Abs. 2 Nr. 3 BayWaldG darf eine offene Feuerstätte oder ein unverwahrtes 
Feuer nicht unbeaufsichtigt oder ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen gelassen 
werden. Im Wald darf in der Zeit vom 01. März bis 31. Oktober nicht geraucht werden (Art. 
17 Abs. 3 BayWaldG). 
Eine Zuwiderhandlung (vorsätzlich oder fahrlässig) ist gemäß Art. 46 Abs. 2 Nr. 4+5 
BayWaldG wird mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet. Wer fremde Wälder in 
Brand setzt, begeht nach § 306 Strafgesetzbuch (StGB) eine Straftat (Brandstiftung) oder 
eine Straftat nach § 306 f StGB (Herbeiführen einer Brandgefahr). 
Sonderfall 



Der Waldbesitzer und Personen, die von ihm im Wald beschäftigt werden (auch 
unentgeltlich) benötigen keine Erlaubnis. Verletzen diese jedoch ihre Sicherungspflicht aus 
Art. 17 Abs. 2 Nr. 3 BayWaldG (s.o.), liegt auch hier eine Ordnungswidrigkeit vor. 
Verbrennen Waldbesitzer Reisig im Wald, darf dies nach § 5 PflAbfV dort verbrannt 
werden, wo es anfällt. Kein flächiges Verbrennen, nicht zu große Feuerstellen (nicht über 
alten Baumstümpfen entzünden) möglichst auf Blößen und Wegen entzünden, dazu muss 
im Umkreis des Feuers auf mindestens 5 m Breite alles Brennbare entfernt werden; 
Hitzestrahlung beachten! Durch Entfernen des Auflagehumus bis zum Mineralboden sollte 
rings um die Feuerstelle ein Schutzstreifen von 1,50 m Breite angelegt werden. Bei hoher 
Waldbrandgefahr (ab Warnstufe 4) und ungeeigneter Witterung, (starker Wind, 
Trockenperioden) kein Reisig im Wald verbrennen! Die Einhaltung von Mindestabständen 
(siehe unter Ziffer 1 und 100 m zu sonstigen Gebäuden, Zeltplätzen, Parkanlagen oder 
anderen Erholungseinrichtungen, 75 m zu Kreis-, Staats- oder Bundesstraßen, Bahnlinien, 
10 m zu öffentlichen Feldwegen) sind einzuhalten. 
Bei Unklarheiten fragen Sie bei dem zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (untere Forstbehörde) 
nach. Für die Landkreise Erding und Freising ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Erding (Telefon: 08122/480-160) zuständig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entsorgung der „Gelben Säcke“ 

am Mittwoch, 19.04.2023. 
 
 

Müllsäcke 

zur Beseitigung zusätzlichen Abfalls; erhältlich ebenfalls im Rathaus (Preis: 4,00 Euro pro 
Müllsack). Bitte beachten Sie, dass die befüllten Säcke stets fest zugezogen bzw. 
zugebunden sind! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMWELT-ECKE 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nachbarschaftshilfe Fraunberg JAa! (Jung und Alt aktiv) e.V. 

Telefonnummer der Nachbarschaftshilfe 
Fraunberg JAa! e.V.: 0162 – 3120199. 
 
Wir sind für Sie da! Wir unterstützen Sie in 
schwierigen Lebenslagen und im Krankheitsfall 
bei der Kinderbetreuung, mit Fahr-, Begleit- und Besuchsdiensten, 
im Garten, bei kleinen handwerklichen Reparaturen und bei 
der Versorgung von Haustieren. Außerdem helfen wir im Notfall 
im Haushalt und bei Behördenangelegenheiten. Der ehrenamtliche 
Einsatz unserer Helfer versteht sich als zeitlich begrenzte 
Unterstützung. Rufen Sie uns einfach an und sprechen Sie bitte 
bei Hilfebedarf oder bei Interesse an einer Helfertätigkeit Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer auf das Band.  
 
Wir rufen Sie gerne zurück! Weitere Informationen, auch zu unseren Gruppenangeboten, 
finden Sie unter http://www.nbh-fraunberg-jaa.de/        
 
 

Nachbarschaftshilfe Fraunberg lädt ein zum Vortrag 

„Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ 
Mittwoch, 19. April 2023 
Fraunberg, Rathaus-Bürgersaal, 19.30 Uhr 
Ein immer aktuelles Thema - nicht nur für Senioren, sondern auch für junge Erwachsene  
und Familien wichtig! 
- Wie regele ich vorab, welche medizinische Maßnahmen ich für mich als sinnvoll erachte? 
- Wer trifft für mich Entscheidungen in meinem Sinne, wenn ich es nicht mehr kann? 
- Welche Formulare benötige ich und wo bewahre ich sie auf?  
Diese und weitere Fragen beantwortet Referentin Christine Unangst  
vom Christophorus Hospizverein Erding.  
 
Wir freuen uns über reges Interesse! 
Eintritt frei, Spenden für den Hospizverein sind willkommen. 
 
 
 
 
 

NACHBARSCHAFTSHILFE 
 

NICHTAMTLICHER TEIL                                                                                                                               
 

http://www.nbh-fraunberg-jaa.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerversammlungen 2023 

23. / 29. / 30.  März 2023 
Fraunberg / Oberbierbach / Grucking –  Als einen „wichtigen Baustein der 
Kommunikation“ bezeichnete Bürgermeister Hans Wiesmaier die jährlich abzuhaltende 
Bürgerversammlung. Dass dies auch ein großer Teil unserer Gemeindebürger so sieht, 
beweisen die Besucherzahlen der drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen, bei denen 
um die 250 Interessierte am Gemeindegeschehen zu verzeichnen waren. 
Dem Bürgermeister war es anzumerken, dass ihn die Sorge um die „kleinen Strukturen“, 
wie auch die Gemeinde Fraunberg eine ist, umtrieb. Er warb dafür, alles in unserer Macht 
Stehende zu tun um diese nicht aufgeben zu müssen. „Es braucht Zukunft, die stark 
verwurzelt ist, dann kann sich auch wieder etwas Neues ergeben“, rief er den 
Anwesenden zu und ermunterte sie, sich aktiv am Gemeindegeschehen zu beteiligen.  
 
Wie in jedem Jahr, wird das Forum auch dazu benutzt, um verdiente Gemeindebürger zu 
Ehren, in diesem Jahr langjährige aktive Feuerwehrmänner.  
 
Von der Freiwilligen Feuerwehr Reichenkirchen: 
      Schäffler Hubert, Helling,   40 Jahre aktiv  
      Wagner Franz, Grucking,    40 Jahre aktiv 
 
Von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Thalheim: 
      Bauer Alois, Brenning,     40 Jahre aktiv 
      Rasthofer Franz, Hinterbaumberg,  40 Jahre aktiv 
 
Von der Freiwilligen Feuerwehr Fraunberg: 
      Weber Georg, Riding,    40 Jahre aktiv   
      Atzberger Georg, Unterbierbach,  25 Jahre aktiv 
      Graser Markus, Fraunberg,   25 Jahre aktiv 
      Hattensperger Markus, Riding,   25 Jahre aktiv 
 

GEMEINDEENTWICKLUNG 
 



 
Bei der Bürgerversammlung in Fraunberg 
v.l.n.r. Andreas Neumaier (stellv. Kommandant FF-Fraunberg), Hattensperger Markus, Graser Markus, 
Bürgermeister Hans Wiesmaier, Atzberger Georg, Weber Georg 

 

 
Bei der Bürgerversammlung in Oberbierbach 
v.l.n.r. Christoph Gebhard (stellv. Kommandant FF-Maria Thalheim), Alois Bauer, Franz Rasthofer, 
Bürgermeister Hans Wiesmaier, Harald Eberl (Kommandant FF-Maria Thalheim) Harald Eberl 



 
Bei der Bürgerversammlung in Grucking 
v.l.n.r. Bürgermeister Hans Wiesmaier, Huber Schäffler, Franz Wagner  

 
Die Informationen gingen über das breitgefächerte Aufgabengebiet einer 
Gemeindeverwaltung. Gemeindefinanzen, statistische Daten, Kläranlage, 
Wasserversorgung, Starkregen, Klimaschutz und Energie, Innerörtliche Entwicklung, 
Breitband und Bauland bis hin zu unseren Bildungsinstituten Kinderhaus und 
Grundschule. 
Die Gemeindebürger hatten zu jeder Zeit und bei allen Themen die Gelegenheit Fragen zu 
stellen. Eingegangene Bitten, Anregungen und Hinweise wurden aufgenommen und 
werden in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Fraunberg 
unter Tagesordnungspunkt „Aussprache über die Ergebnisse der Bürgerversammlungen“ 
behandelt. 
Der Bürgermeister sah die rege Beteiligung der Bürgerschaft an den drei Terminen und 
ihre sachlichen und konstruktiven Diskussionsbeiträge als Stärkung für unsere 
Gemeindeverantwortlichen. 
Er selbst gab sich zuversichtlich und sah die Gemeinde Fraunberg auf einem guten Weg 
in die Zukunft mit all ihren Herausforderungen. 
Ein detaillierter Bericht zur Bürgerversammlung 2023 der Gemeinde Fraunberg mit vielen 
Diagrammen, Plänen und Fotos steht auf der Internetseite der Gemeinde Fraunberg zur 
Einsicht unter www.fraunberg.de  
Text, Fotos und Diagramme: R.H. 
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Ausbau Photovoltaik in Fraunberg 

 
 
 

 
 
Ausbau Photovoltaik Freiflächenanlagen  
Um schnellstmöglich klimaneutral zu werden, plant die Gemeinde Fraunberg den Ausbau 
von Photovoltaik (PV) Freiflächenanlagen. PV Freiflächenanlagen zur nachhaltigen, 
dezentralen Stromversorgung leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit, Senkung der CO2-Emmisionnen und tragen zur Erreichung der 
Klimaziele bei. 
 
Darum lädt die Gemeinde die Eigentümer:innen von Flächen (keine Vertreter oder 
Projektentwickler) zu folgender kostenfreien nicht-öffentlichen Infoveranstaltung ein:  
 
Wann?  Dienstag, 25. April 2023 um 19.00 Uhr 
Wo?  Bürgersaal, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg 
 
Unsere Referenten und PV Experten von power2nature liefern mit dem Vortrag 
Transparenz für die Projektentwicklung und beantworten alle offenen Fragen, 
beispielsweise: 

 Welche Szenarien ergeben sich für Flächeneigentümer:innen? 

 Welche Kostenvorteile entstehen durch gebündelte Projektentwicklung? 

 Welche Kosten und Stromverkaufserlöse sind zu erwarten? 
 
Anmeldung unter info@fraunberg.de  
 
 
 
 
 
 
 

NACHHALTIGE BÜRGERKOMMUNE FRAUNBERG 
 

mailto:info@fraunberg.de


 
 
 
 
 
 
 
 

Fußball-Spielpläne 

Sonntag, 16.04.2023 
I. Mannschaften: FC Lengdorf II   -    FC Fraunberg  13.00 Uhr 
    SG Reichenkirchen  -    FC Hörgersdorf  15.00 Uhr 
 
II. Mannschaften: SpVgg Eichenkofen II -    FC Fraunberg II   12.30 Uhr 
    SG Reichenkirchen II  -   FC Hörgersdorf  13.00 Uhr 
 
 

St. Hubertus Fraunberg 

Endschießen / Seniorenscheibe 
Wir möchten alle Mitglieder am Freitag, den 14.04.2023 ab 18.00 Uhr zum Endschießen 
ins Schützenheim einladen. An diesem Abend wird auch wieder die von Leonhard 
Attensberger gestiftete Seniorenscheibe ausgeschossen.  
  
Wir freuen uns auf einen geselligen Schießabend mit Euch. 
 
 

Ortsbäuerinnen Fraunberg 

Einladung zu einem Nachmittag für die Gesundheit 
Wir laden alle Frauen und Männer aus der Gemeinde zu einen Tag für die körperliche und 
geistige Gesundheit am Samstag, 15. April 2023 um 13.00 Uhr ins Pfarrheim 
Reichenkirchen ein. Herr Satzl von der Berufsgenossenschaft leitet den 1. Teil der 
Veranstaltung mit praktischen Tipps für Jung und Alt. Im 2. Teil hält Herr Kratzer den 
Experimental-Vortrag "wenn´s raucht und stinkt". 
 
Auf euer Kommen freuen sich Angelika Wenhart und Magdalena Algasinger 
 
 

Obst-und Gartenbauverein Thalheim 

Am 30. 04. 2023 wird in Maria Thalheim wieder ein Maibaum aufgestellt. 
Hauptverantwortlich ist der Schützenverein Maria Thalheim. Wie seit Jahren üblich helfen 
alle Thalheimer Vereine zusammen und der Gartenbauverein ist beim Aufstellen für Kaffee 
und Kuchen verantwortlich. 
Alle die gerne backen und die hiesigen Vereine unterstützen möchten, können sich in der 
Bäckerei Sellmaier und in der Metzgerei Rampf in eine Kuchenliste eintragen. 
Wir freun uns auf viele tolle Kuchen und Torten. 
Wer Lust auf Maibaumwache hat:  am 18.04. sowie am 23.04.  ist der OGV dran. 

VEREINE / VERANSTALTUNGEN 
 



Krieger- und Soldatenverein Reichenkirchen 

Einladung zur Frühjahrsversammlung 
Am Sonntag, 23. April 2023 findet um 10.00 Uhr vormittags im Gasthaus Forsterhof in 
Hatting die jährliche Frühjahrsversammlung statt.  
 

Tagesordnung 
1.  Bericht des 1. Vorstandes über die Vereinsarbeit  
2.  Bericht des Kassiers 
3.  Kassenprüfung und Entlastung 
4.  Bericht des Schriftführers 
5.  Neuwahlen der Vorstandschaft 
6.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge der Mitglieder 
 

Alle Mitglieder des Vereins, sowie Interessenten sind zu dieser Versammlung freundlichst 
eingeladen. 
 

Die Vorstandschaft 
 
 

Krieger- und Soldatenverein Fraunberg 

Generalversammlung 
Einladung zur Generalversammlung am 23.04.2023 (Achtung abweichender Termin zum 
Kalender) um 19.00 Uhr im Gasthaus Stuhlberger in Fraunberg. 
Hiermit ergeht eine herzliche Einladung an alle Mitglieder und interessierte Mitbürger. 
 

Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht Schriftführer 
4. Bericht 1. Vorstand 
5. Bericht Kassier 
6. Festlegung Jahresbeitrag 
7. Ehrungen 
8. Neuwahlen 
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. 
 

Achtung! 
Der Krieger- und Soldatenverein beteiligt sich am Sonntag, den 21.05.2023 beim 150-
jährigen Gründungsfest der FFW Fraunberg. Wer daran teilnehmen möchte meldet sich 
bitte beim Vorstand Huber, Tel: 08762/9980 oder bei Vize Wimmer, Tel: 08762/721720 
 
 

Maibaum Kemoding 

Start der Maibaumaktion in Kemoding am Freitag, den 21.04.2023 um 15.00 Uhr - 
Treffpunkt am Dorfplatz in Kemoding. 
Anschießend hereinholen des Baums, Wacheinteilung und Start mit den Arbeiten am 
Baum. Für das leibliche Wohl sorgt der Stopselclub Kemoding! 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Helfer!  
 
 



Pfarrei Reichenkirchen – Pfarrnachmittag für Jung und Alt 

Vorsicht Trickbetrug! 
Am Donnerstag, 20. April kommt um 14.00 Uhr ein Vertreter der Kripo Erding ins 
Pfarrheim Reichenkirchen und informiert uns über Trickbetrüger am Telefon und Haustür. 
Enkeltrickbetrug oder Schockanrufe, besonders auf ältere Personen haben es Betrüger 
immer wieder abgesehen.  
Wie erkenne ich sie und wie verhalte ich mich richtig?  
Die Pfarrei Reichenkirchen lädt Jung und Alt und alle Interessierten des Pfarrverbandes zu 
diesem für uns alle wichtigen und aktuellen Thema ein.  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.  
 

Euer Pfarrgemeinderat Reichenkirchen 
 
 

Schützengesellschaft Germania Grucking 

Saisonabschlussfeier 
Einladung an alle Mitglieder mit Partner zur Saisonabschlussfeier am 28.04.2023 im 
Weinstadl, Gasthaus Rauch. 
Start um 19.00 Uhr mit Königsschießen. Anschließend: Vereinsessen, Siegerehrung 
Vereinsmeisterschaft und Königsproklamation 
 
 

Gartenbauverein Reichenkirchen 

Vereinsausflug 
Wir laden alle Mitglieder und Nichtmitglieder ganz herzlich ein zu unserem Vereinsausflug 
am Samstag den 06.Mai 2023. 
Abfahrt um 07.45 Uhr in Reichenkirchen am Sportplatz. 
Wir fahren zur Ölmühle nach Garting bei Schnaitsee dort haben wir eine Führung und 
Verkostung der verschiedenen Öle. 
Weiterfahrt zum Mittagessen zur Paulanerstubn in Wasserburg, anschließend erwartet uns 
eine Stadtführung. 
Zum Abschluss gibt’s Kaffee und Kuchen bei Dirneckers Hofcafe. 
Ankunft in Reichenkirchen ca. 19.00 Uhr. 
 
Anmeldung bis spätestens 28.04., bei  
Scheffzick Michaela  08762/722650 und bei  
Gruber Birgit   08122 /2276889 
 

Es freut sich auf Euer Dabeisein  
die Vorstandschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anmeldung an der Staatlichen Realschule Oberding 

Die Einschreibung für das Schuljahr 2023/24 an der Staatlichen 
Realschule Oberding, für die Schülerinnen und Schüler aus den 
Gemeinden Berglern, Eitting, Fraunberg, Moosinning, Neuching und 
Oberding findet online statt. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf 
unserer Homepage www.realschule-oberding.de. 
 
Die erforderlichen Anmeldeunterlagen müssen bis spätestens 
Dienstag, 09. Mai 2023 bis 09.00 Uhr bei uns eingegangen 
sein (Einwurf Briefkasten oder per Post; bitte auf keinen Fall 
per E-Mail). 
 
 
Schulleiter, Martin Heilmaier  
Staatliche Realschule Oberding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONSTIGES 
 

http://www.realschule-oberding.de/


 
Gottesdienstordnung für den  
Pfarrverband Reichenkirchen / Maria Thalheim  
 

Pfarrbüro: Reichenkirchen, Hauptstraße 9, 85447 Fraunberg   

Tel. 08762 / 411 E-Mail: st-michael.reichenkirchen@ebmuc.de  

Homepage: https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-

MariaThalheim/default.aspx  

Diakon Christian Pastötter, Tel. 08762/7279966 

Handy 0175/3261041  E-Mail: cpastoetter@ebmuc.de    

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch: 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr / 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

                          Freitag: 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr und nach tel. Vereinbarung  

Telefon Seelsorge Erzdiözese München und Freising:  

Tel. 0800 / 111 0 222 oder www.telefonseelsorge.de  

 

 
 

Reichenkirchen 

Sonntag, 16. April  
10:00 Wortgottes-Feier (Diakon) 
13:00 Tauffeier - Lena Johanna Brielmair 
 
Donnerstag, 20. April  
Grucking 
19:00 Eucharistiefeier 
 
 
 

Maria Thalheim Mariä Himmelfahrt 

Freitag, 14. April  
19:00 Rosenkranz 
 
Sonntag, 16. April  
08:30 Wortgottes-Feier (Diakon) 
 
Freitag, 21. April  
19:00 Rosenkranz 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 

mailto:st-michael.reichenkirchen@ebmuc.de
https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-MariaThalheim/default.aspx
https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-MariaThalheim/default.aspx
mailto:cpastoetter@ebmuc.de
http://www.telefonseelsorge.de/


Fraunberg St. Florian 

Sonntag, 16. April  
08:30 Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 19. April  
19:00 Rosenkranz für den Weltfrieden 
 
 
 

Riding St. Georg 

Samstag, 15. April  
19:00 Vorabendmesse 
 
Freitag, 21. April  
16:00 Barmherzigkeits-Rosenkranz 
 
 
 

Rappoltskirchen St. Stephan 

Sonntag, 16. April  
10:00 Eucharistiefeier 
11:00 Tauffeier - Bart Adrian Johannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelles aus dem Pfarrverband 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten! Pfarrkirche Reichenkirchen  

Sonntag, 23. April beginn der Wortgottes-Feier um 08.30 Uhr. 
 
 

Fußwallfahrt nach Tuntenhausen 

21./22. April mit dem Wallfahreramt in Dorfen um 07.00 Uhr. 
 
 

Fraunberg 

Frühstückstreff 
Mittwoch, 19. April um 08.30 Uhr im Bürgersaal.  
 
 

Reichenkirchen 

Pfarrnachmittag für Jung und Alt 
Vorsicht Trickbetrug! Donnerstag, 20. April um 14.00 Uhr 
 
 

Kegelbahn 

Anmeldung im Pfarrbüro! 
 
 

Gemeindebücherei im Pfarrhof Reichenkirchen 

E-Mail: buecherei-fraunberg@web.de   
Informationen auch auf 

 facebook   und instagram  . 
 
Öffnungszeiten 
samstags, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Sonntag, 16.04.2023  von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 

mailto:buecherei-fraunberg@web.de
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https://www.instagram.com/gemeindebuecherei_fraunberg/
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